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11-34 50 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des NationalratcsXVll. Oesctz8ebuni6p~nQde 

A n fra g e 

der Abg. Dr. Partik-Pable, Mag. HaUpt, Motter 

an den Bundesminister für ·wirtschaftliche Angelegenheiten 

betreffend rezeptpflichtige Substanzen in kosmetischen Präparaten 

.. : .... : 

. Zahlreiche Präparate von vorwiegend ausländi~chen Kosrnetikfirmen enthalten 

Corticosteroide (Arzneimittel mit dem wirkstoff der. Nebennierenrindenhorrnonel , 

Haernoderivate sowie Antibiotika, also rezeptpflichtige Substanzen, die 

aber auf den Packungen nur in seltensten Fällen namentlich angeführt werden. 

Auch Probepackungen mit fremdsprachigen Bezeichnungen (Vital· Energy Creme, 

Advanced Energizing Extract, FW1damentaIProtection, ••• ) werden kostenlos 

in Verkehr gebracht. 8eipacktexte "garantieren·den wirksamen Schutz der 

Epidennis", sprechen von "Energieschub für die Haut"; "nachweisbarer Ver­

besserung der Hautstruktur" usw. 

Die derartig beworbenen Produkte werden insbesondere von nicht medizinisch . 

ausgebildeten Frauen in der Meinung gekauft, für ihre Haut damitetwasbeson­

ders Gutes zu tun, doch ist inzwischen bekar:nt, daß·z.B.eine Dauerbehandlung 

mit cortisonhaltigen Präparaten zur sog~nannt~n "Papierhaut'i fUhrt. ceringe. 

Dauergaben von Antibiotika bringen wiederum Probleme bei der Behandlt.ing von 

Infektionskrankheiten mit sich. 

Nun bestimmt die Kosmetikverordnung, 8GBl. 435/1986genau, welche Wirkstoff,.. 

gruppen für welche Anwendungsbereiche von kosmetischen Mitteln erlaUbt sind .. 

Auch die Anforderungen an die Reinheit und Zusillrulensetzung der Wirkstoffgruppen 

sind genau aufgelistet. Von dieser Verordnung nicht erfaßte wirkstoffe fallen 

daher unter die Arzneimittel und haben nach Auffassung der Anfragesteller . 

in kosrretischen Präparaten, die in Drogerien, Supermärkten oder im Vers<lnd~ 

handel angeboten werden, nichts verloren, da es sich genqugenofTunen um rezept~ 

pflichtige Arzneimittel handelt. 

Außerdem existiert eine Verordnw1g des Bundesministers filr Handel, Gewerbe 

und Industrie über die Kennzeichnung verpackter kosmetischer Mittel, 8GBl~. 

443/1979, wonach ein Kennzeichnungselement "die Angabe bestimmter Inhalts- . 
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stoffe mit ihrem Allgemeirmamen oder ihrer chemischen Bezeichnung, 'Nenn in. 

der Werbung eine besondere wirkung ausschließlich auf diese Inhaltsstoffe 

zurückgeführt wird", ist. Von dieser Kermzeichnl.lJlg ausgenonuiien sind generell 

die für Großverbraucher bestirTUllten Produkte sowie die Warenproben. Auf 
. . .: . " . 

Packungen unter 20 g/ml entfallen die Angaben Ober Inhaltsstoffe. 

Diese der menschlichen Gesundheit abträglichen Bestimmungen gehören nach 

Auffassung der Anfragesteller so rasch wie möglich modifiziert. 

In diesem Zusanunenhang richten die unterzeichneten Abgeordneten an den 

Herrn Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten die nachstehende·· 

A n fra g e 

.. 1. Werden Sie die Kennzeichnungspflicht für kosmetische Mittel auch auf 

Packungen für Großverbraucher ausdehnen ? 

Werm nein: warum nicht ? 

2. Werden Sie die Kermzeichnungspflicht für kosmetische Mittel auch auf 

Warenproben ausdehnen? 

Werm nein: warum nicht ? 

3. Werden Sie die Kermzeichnungspflicht im Hinblick auf§' 3Abs. 3 Z' 7 

(Inhaltsstoffe) für Großverbrauchs-:-Packungen, Warenproben und Klein­

packungen vorschreiben ? 

Werm nein: warum nicht ? 

4. Welche Möglichkeiten haben Sie, um Kosmetika,die Corticosteroide, 

Haemoderivate oder Antibiotika enthalten, aus; dem Verkehr zu 

ziehen ? 

5. Welche Sanktionsmöglichkeiten haben Sie im Falle von Verstößen gegen 

die Verordnung zur Kermzeicllnung verpackter kosmetisc,her Mittel generell? 

6. 1Nie viele Fälle von Verstößen gegen die Kennzeichnungs~Verordnung sind 

Ihrem Ressort seit ihrem Inkrafttreten bekarmtgeworden ? 
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